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ANHANG 

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 wird wie folgt geändert:  

1. Kapitel V Abschnitt E Nummer 2 erhält folgende Fassung:  

„2. Unbeschadet der Nummer 1 ist die Ausfuhr von Produkten, die verarbeitetes 
Wiederkäuer-Protein enthalten, verboten. 

Abweichend hiervon gilt dieses Verbot nicht für 

a) verarbeitetes Heimtierfutter, das verarbeitetes tierisches Wiederkäuer-
Protein enthält, welches 

i) in zugelassenen Heimtierfutterbetrieben gemäß Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 verarbeitet wurde 
und 

ii) gemäß den Unionsvorschriften verpackt und gekennzeichnet 
worden ist. 

b) organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel im Sinne von 
Artikel 3 Nummer 22 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, die in ihrer 
Zusammensetzung verarbeitete tierische Proteine von Wiederkäuern oder 
eine Mischung verarbeiteter tierischer Proteine von Wiederkäuern und 
Nichtwiederkäuern enthalten, sofern folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 

i) Sie enthalten kein Material der Kategorie 1 und daraus gewonnene 
Erzeugnisse oder Material der Kategorie 2 und daraus gewonnene 
Erzeugnisse, ausgenommen Gülle im Sinne von Artikel 3 
Nummer 20 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, die gemäß den 
Vorschriften für das Inverkehrbringen verarbeiteter Gülle gemäß 
Anhang XI Kapitel I Abschnitt 2 Buchstaben a, b, d und e der 
Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission verarbeitet wird.  

ii) Die in den organischen Düngemitteln oder 
Bodenverbesserungsmitteln enthaltenen verarbeiteten tierischen 
Proteine entsprechen den speziellen Anforderungen gemäß 
Anhang X Kapitel II Abschnitt 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011. 

iii) Die organischen Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel 
können anderes Material der Kategorie 3 enthalten, das wie folgt 
verarbeitet wurde: 

– nach einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 7 gemäß 
Anhang IV Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 
oder 

– entsprechend den Anforderungen gemäß Anhang V 
Kapitel III Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 an 
Kompost oder Fermentationsrückstände aus der Umwandlung 
tierischer Nebenprodukte in Biogas oder 

– entsprechend den spezifischen Anforderungen gemäß 
Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 142/2011, wenn diese 
Materialien gemäß der genannten Verordnung für organische 
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Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel verwendet 
werden können. 

iv) Sie wurden in zugelassenen Anlagen oder Betrieben gemäß 
Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 hergestellt. 

v) Sie sind mit einem ausreichenden Anteil eines von der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem die organischen Düngemittel 
oder Bodenverbesserungsmittel hergestellt werden, zugelassenen 
Bestandteils gemischt, der das Produkt für Tiere ungenießbar 
macht oder auf andere Weise wirksam einen Missbrauch der 
Mischung zu Fütterungszwecken verhindert. Dieser Bestandteil 
muss mit den organischen Düngemitteln oder 
Bodenverbesserungsmitteln in der Anlage, in der sie hergestellt 
werden, oder in einer zu diesem Zweck registrierten Anlage gemäß 
Anhang XI Kapitel II Abschnitt 1 Nummer 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011 gemischt werden.  

Wenn die zuständige Behörde des Bestimmungsdrittlands dies 
verlangt, kann die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
die organischen Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel 
hergestellt werden, die Verwendung anderer Bestandteile oder 
anderer Methoden zur Verhinderung der Verwendung von 
organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln als 
Futtermittel akzeptieren, die nicht in diesem Mitgliedstaat 
zugelassen sind, sofern diese nicht den Bestimmungen von 
Artikel 22 Nummer 3 und Anhang XI Kapitel II Abschnitt 1 
Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 widersprechen. 

vi) Bei der Herstellung wird sichergestellt, dass eine Abtötung von 
Krankheitserregern gemäß den Anforderungen in Anhang XI 
Kapitel II Abschnitt 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 142/2011 vorgenommen wird.  

vii) Sie verfügen über ein Etikett, das an der Verpackung oder dem 
Behälter befestigt ist und das mit der Aufschrift „Organische 
Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel / Keine Beweidung 
durch Nutztiere und keine Verwendung der Pflanzen als Grünfutter 
für die Dauer von mindestens 21 Tagen nach der Ausbringung“ 
versehen ist. 

viii) Sie werden unter folgenden Bedingungen ausgeführt:  

– Sie werden in verplombten Containern unmittelbar aus der 
Anlage, in der die organischen Düngemittel oder 
Bodenverbesserungsmittel hergestellt werden, oder aus der 
registrierten Anlage, in der der Bestandteil, der das Produkt 
ungenießbar macht, zugegeben wird, an die Ausgangsstelle 
aus dem Gebiet der Union, bei der es sich um eine 
Grenzkontrollstelle gemäß Anhang I des Beschlusses 
2009/821/EG der Kommission handelt, befördert. Bevor die 
Sendung das Gebiet der Union verlässt, informiert der für den 
Transport der organischen Düngemittel oder 
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Bodenverbesserungsmittel verantwortliche Unternehmer die 
zuständige Behörde der betreffenden Grenzkontrollstelle über 
die Ankunft der Sendung an der Ausgangsstelle.  

– Der Sendung liegt ein ordnungsgemäß ausgefülltes 
Handelspapier bei, das dem Muster in Anhang VIII 
Kapitel III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 
entspricht und anhand des mit der Entscheidung 
2004/292/EG der Kommission eingeführten integrierten 
EDV-Systems für das Veterinärwesen (TRACES) ausgestellt 
wurde. Auf diesem Handelspapier ist die Grenzkontrollstelle, 
an der die Sendung das Unionsgebiet verlässt, in Feld I.28 
einzutragen. 

– Bei der Ankunft der Sendung an der Ausgangsstelle überprüft 
die zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle auf 
Risikobasis das Siegel der Container, die an dieser 
Grenzkontrollstelle vorgeführt werden. Verläuft die 
Überprüfung der Siegel nicht zufriedenstellend, muss die 
Sendung entweder vernichtet oder an den in Feld I.12 des 
Handelsdokuments angegebenen Herkunftsbetrieb 
zurückgesandt werden.  

– Die zuständige Behörde der Grenzkontrollstelle informiert 
mittels TRACES die in Feld I.4 angegebene zuständige 
Behörde über die Ankunft der Sendung an der Ausgangsstelle 
und gegebenenfalls über das Ergebnis der Siegelüberprüfung 
sowie eventuell getroffene korrektive Maßnahmen. 

– Die für die Herkunftsanlage oder die registrierte Anlage, in 
der der Bestandteil, der das Produkt ungenießbar macht, 
zugegeben wird, verantwortliche zuständige Behörde führt 
risikobasierte amtliche Kontrollen durch, um die Einhaltung 
des ersten und zweiten Gedankenstrichs zu überprüfen und 
sicherzustellen, dass die zuständige Behörde der 
Grenzkontrollstelle für jede zur Ausfuhr bestimmte Sendung 
von organischen Düngemitteln und 
Bodenverbesserungsmitteln, die in ihrer Zusammensetzung 
verarbeitete tierische Proteine von Wiederkäuern oder eine 
Mischung verarbeiteter tierischer Proteine von Wiederkäuern 
und Nichtwiederkäuern enthalten, die an der Ausgangsstelle 
durchgeführten Kontrolle über TRACES bestätigt hat. 

Die in Nummer 2 Buchstabe b Ziffern v, vii und viii genannten Bedingungen gelten 
nicht für organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel in verkaufsfertigen 
Verpackungen mit einem Gewicht von höchstens 50 kg zur Verwendung durch den 
Endverbraucher.“ 

2. In Kapitel V Abschnitt E wird folgende Nummer 5 angefügt: 

„5. Die Ausfuhr von organischen Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln, 
die in ihrer Zusammensetzung verarbeitete tierische Proteine ausschließlich 
von Nichtwiederkäuern und keine Materialien von Wiederkäuern enthalten, 
muss unter folgenden Bedingungen erfolgen: 
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a) Es gelten die Anforderungen gemäß Nummer 2 Buchstabe b Ziffern i, ii, 
iii, iv, v, vi und vii dieses Abschnitts. Die in Nummer 2 Buchstabe b 
Ziffern v und vii genannten Bedingungen gelten nicht für organische 
Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel in verkaufsfertigen 
Verpackungen mit einem Gewicht von höchstens 50 kg zur Verwendung 
durch den Endverbraucher. 

b) Das in diesen enthaltene verarbeitete tierische Nichtwiederkäuer-Protein 
ist in Verarbeitungsanlagen herzustellen, die die Anforderungen gemäß 
Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe c erfüllen und die in der Liste gemäß 
Kapitel V Abschnitt A Nummer 1 Buchstabe d aufgeführt sind.  

c) Sie wurden in Betrieben oder Anlagen hergestellt, in denen 
ausschließlich organische Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmittel 
von Nichtwiederkäuern hergestellt werden.  

Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige 
Behörde die Ausfuhr von unter dieser Nummer genannten organischen 
Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln, die in Betrieben oder 
Anlagen hergestellt werden, in denen Material von Wiederkäuern 
enthaltende organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel 
verarbeitet werden, zulassen, wenn wirksame Maßnahmen zur 
Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen organischen 
Düngemitteln oder Bodenverbesserungsmitteln, die ausschließlich 
Nichtwiederkäuer-Material enthalten, und organischen Düngemitteln 
oder Bodenverbesserungsmitteln, die Wiederkäuermaterial enthalten, 
durchgeführt werden. 

d) Sie werden in neuem Verpackungsmaterial oder in Massengutcontainern, 
die nicht für die Beförderung von Wiederkäuermaterial verwendet 
werden oder die zuvor gemäß einem dokumentierten Verfahren, das von 
der zuständigen Behörde vorher genehmigt wurde, gereinigt wurden, um 
eine Kreuzkontamination zu vermeiden, an die Ausgangsstelle aus dem 
Gebiet der Union befördert.  

Die in Nummer 5 Buchstaben c und d genannten Bedingungen gelten 
nicht für organische Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel in 
verkaufsfertigen Verpackungen mit einem Gewicht von höchstens 50 kg 
zur Verwendung durch den Endverbraucher.“ 
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